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§ 1

(1) Dem am 23. Mai 2014 und am 
5. Juni 2014 unterzeichneten Staatsver-
trag zwischen dem Land Hessen und dem
Land Niedersachsen über die Änderung
der gemeinsamen Landesgrenze wird zu-
gestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

§ 2

Mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Staatsvertrages wird das Gebiet, wel-
ches nach

1. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit
§ 1 Abs. 2 der Anlage 1 des Staatsver-
trages übergeht, in den Gutsbezirk
Reinhardswald,

2. Art. 1 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit
§ 1 Abs. 3 der Anlage 1 des Staatsver-
trages übergeht, in die Gemeinde
Nieste

eingegliedert.

§ 3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 5 Abs. 2 in Kraft tritt, ist
im Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kannt zu geben.

§ 4

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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*) FFN Anhang Staatsverträge

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen und 

dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze*)

Vom 26. September 2014

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 26. September 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r

Anlage 1



Zur Erreichung eines dem tatsächli-
chen Ausbau der Bundesstraße 3 entspre-
chenden Grenzverlaufs im Bereich des
Gutsbezirks Reinhardswald (Landkreis
Kassel) und der Stadt Hann. Münden
(Landkreis Göttingen) sowie zur Vollen-
dung der beabsichtigten Grenzänderung
im Bereich der Gemeinden Nieste und
Staufenberg wird zwischen dem Land
Hessen und dem Land Niedersachsen
nach Anhörung der betroffenen kommu-
nalen Gebietskörperschaften aufgrund
des Artikels 29 Abs. 7 des Grundgesetzes
in Verbindung mit § 2 Abs. 1 des Geset-
zes über das Verfahren bei sonstigen Än-
derungen des Gebietsbestandes der Län-
der nach Artikel 29 Abs. 7 des Grundge-
setzes (G Artikel 29 Abs. 7) vom 30. Juli
1979 (BGBl. I S. 1325) folgender Staats-
vertrag über die Änderung der gemeinsa-
men Landesgrenze geschlossen:

Artikel 1

(1) Dieser Staatsvertrag ändert die ge-
meinsame Landesgrenze zwischen dem
Land Hessen und dem Land Niedersach-
sen – im Folgenden: Länder – durch Aus-
tausch der in der Anlage 1 bezeichneten
Flächen. Die Änderungen sind in den als
Anlage 2 und Anlage 3 beigefügten Kar-
tenblättern grafisch dargestellt. Die Anla-
gen sind Bestandteile des Staatsvertrages.

(2) In das Hoheitsgebiet des Landes
Niedersachsen gehen über die in § 1 
Abs. 1 der Anlage 1 aufgeführten Flächen
in der Gemarkung Oberförsterei Gahren-
berg. In das Hoheitsgebiet des Landes
Hessen gehen über die in § 1 Abs. 2 und
3 der Anlage 1 aufgeführten Flächen in
den Gemarkungen Münden und Eschero-
de.

Artikel 2

(1) In den übergehenden Gebieten be-
findet sich kein Verwaltungsvermögen im
Sinne des § 4 G Artikel 29 Abs. 7.

(2) Eigentumsrechtliche Fragen wer-
den von diesem Staatsvertrag nicht be-
rührt.

Artikel 3

(1) Die Länder und die betroffenen
kommunalen Gebietskörperschaften tref-
fen die sich infolge der Grenzänderungen
als notwendig erweisenden Regelungen
möglichst innerhalb von sechs Monaten
nach Inkrafttreten dieses Vertrages.

(2) Die Länder und die betroffenen
kommunalen Gebietskörperschaften sind
verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten
nach Inkrafttreten dieses Vertrages die
für die Verwaltung notwendigen Akten,
Urkunden, Register und andere Unterla-
gen zu übergeben und die für die Berich-
tigung des Grundbuchs erforderlichen Er-
klärungen abzugeben.

(3) Zwischen den Ländern werden
Verwaltungsgebühren und Auslagen für
notwendige Amtshandlungen anlässlich
der Grenzänderung nicht erhoben oder
erstattet.

Artikel 4

Der Staatsvertrag zwischen dem Land
Hessen und dem Land Niedersachsen
über Änderungen der gemeinsamen Lan-
desgrenze vom 19./23. Mai 1967 sowie
der Staatsvertrag zwischen dem Land
Hessen und dem Land Niedersachsen
über die Änderung der gemeinsamen
Landesgrenze vom 27. Oktober/10. No-
vember 2010 bleiben im Übrigen unbe-
rührt.

Artikel 5

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ra-
tifikation. Die Ratifikationsurkunden wer-
den ausgetauscht.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt am Ersten
des auf den Austausch der Ratifikations-
urkunden folgenden Monats in Kraft.
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Anlage

Staatsvertrag
zwischen dem Land Hessen und dem Land Niedersachsen

über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze

Wiesbaden, den 05.06.2014 Hannover, den 23.05.2014
Für das Land Hessen Für das Land Niedersachsen

Volker Bouffier Stephan Weil
Ministerpräsident Ministerpräsident

Anlage 1
Anlage 2–3



§ 1

Von dem Gebietstausch
betroffene Gebiete

(1) Das Land Hessen tritt die in der
beigefügten Tabelle aufgelisteten Gebiete
der Gemarkung Oberförsterei Gahren-
berg (Teile von Flur 3) an das Land Nie-
dersachsen ab.

(2) Das Land Niedersachsen tritt die in
der beigefügten Tabelle aufgelisteten Ge-

biete der Gemarkung Münden (Teile von
Flur 34) an das Land Hessen ab.

(3) In das Hoheitsgebiet des Landes
Hessen geht ferner die Gewässerparzelle
der Nieste, Gemarkung Escherode, Flur
11, Flurstück 78/3, über.

§ 2

Die beigefügte tabellarische Auflis-
tung der Tauschflächen ist Bestandteil
dieser Anlage.
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Anlage 1 zum Staatsvertrag zwischen dem Land Hessen
und dem Land Niedersachsen über die Änderung der gemeinsamen Landesgrenze

Beschreibung der von dem Gebietstausch betroffenen Flächen

Zusammenstellung der Tauschflächen Hessen – Niedersachsen

Flächen Hessen, Gemarkung Oberförsterei Gahrenberg

Flur Flurstück Fläche in m² Bemerkungen

3 8/21 13

8/22 3

83/2 633

83/13 47

83/14 5

83/15 1 028

83/16 1 304

83/17 83

83/18 360

83/19 19 857

Gesamtsumme 23 333

Flächen Niedersachsen, Gemarkung Münden

Flur Flurstück Fläche in m² Bemerkung

34 2/9 366

Gesamtsumme 366

Flächen Niedersachsen, Gemarkung Escherode

Flur Flurstück Fläche in m² Bemerkung

11 78/3 537

Gesamtsumme 537
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Aufgrund des Art. 3 Abs. 2 des Hessi-
schen Bahngesetzes vom 25. September
2006 (GVBl. I S. 491) verordnet die Minis-
terin der Justiz:

§ 1

(1) Die Amtsgerichte schließen die
Bahngrundbücher. Hierzu sind von Amts
wegen

1. die in der zweiten Abteilung eingetra-
genen Lasten und Beschränkungen an
einer Bahneinheit und

2. die Hypotheken, Grundschulden und
Rentenschulden an einer Bahneinheit
jeweils als Gesamtrechte

auf das Grundbuchblatt jedes zur Bahn-
einheit gehörenden Grundstücks zu über-
tragen. Ist ein Grundstück nicht im
Grundbuch eingetragen, so erhält es von

Amts wegen ein Grundbuchblatt. Der im
Grundbuchblatt des Grundstücks einge-
tragene Vermerk über die Zugehörigkeit
zu einer Bahneinheit wird gelöscht.

(2) Die Grundbuchordnung in der Fas-
sung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786), und
die zu ihrer Durchführung erlassenen Be-
stimmungen gelten entsprechend.

(3) Die mit der Schließung der Bahn-
grundbücher zusammenhängenden ge-
richtlichen Geschäfte sind kostenfrei.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Sie tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft.

*) FFN 251-3

Verordnung
zur Schließung der Bahngrundbücher*)

Vom 15. September 2014

Wiesbaden, den 15. September 2014

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n
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Aufgrund des § 8 des Gesetzes über
die Hoheitszeichen des Landes Hessen
vom 4. August 1948 (GVBl. S. 111) ver-
ordnet der Minister des Innern und für
Sport im Benehmen mit der Ministerin
der Justiz:

§ 1

Wappenführende Stellen

Das Landeswappen wird von dem
Hessischen Landtag sowie den Behörden
und Gerichten des Landes Hessen ge-
führt.

§ 2

Verwendung des Landeswappens

Das Recht zur Führung des Landes-
wappens umfasst insbesondere die Befug-
nis, das Wappen im Briefkopf auf amtli-
chen Schreiben, auf amtlichen Drucksa-
chen, im Dienstsiegel und im Amtsschild
zu verwenden.

§ 3

Führen des Amtsschildes

(1) Zur Führung des Amtsschildes nach
Muster 1 der Anlage sind neben den
wappenführenden Stellen nach § 1 auch
die Standesämter und die Notare berech-
tigt.

(2) Mehrere Dienststellen innerhalb ei-
nes Gebäudes, die zur Führung eines
Amtsschildes nach § 4 des Gesetzes über
die Hoheitszeichen des Landes Hessen
berechtigt sind, sollen ein gemeinsames
Amtsschild nach Muster 2 der Anlage
verwenden. In diesem Falle werden die
Dienststellenbezeichnungen auf geson-
derten, untereinander aufgehängten An-
hängeschildern angebracht.

§ 4

Führen der Landesdienstflagge

Die Landesdienstflagge nach Muster 3
der Anlage wird nur von den wappenfüh-
renden Stellen nach § 1 geführt.

§ 5

Setzen der Landesdienstflagge
an Dienstfahrzeugen

(1) Die Landesdienstflagge wird an
Dienstfahrzeugen auf Binnengewässern
gesetzt.

(2) Die Ministerpräsidentin oder der
Ministerpräsident kann an Dienstkraftwa-
gen eine Flagge in der Größe von 30 mal
30 Zentimetern mit einem roten Rand von

5,5 Zentimetern Breite nach Muster 4 der
Anlage führen.

(3) Die Ministerinnen und Minister, die
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre
sowie die Regierungspräsidentinnen und
Regierungspräsidenten können an Dienst-
kraftwagen eine Flagge in der Größe von
21 mal 35 Zentimetern nach Muster 5 der
Anlage führen.

§ 6

Großes und kleines Landessiegel

(1) Das große Landessiegel nach Mus-
ter 6 der Anlage ist ein Prägesiegel und
zeigt die Wappenfigur des Landes ohne
Umschrift, von einem Gewinde aus Laub-
werk umgeben.

(2) Das kleine Landessiegel nach Mus-
ter 7 der Anlage zeigt die Wappenfigur
des Landes mit einer die siegelführende
Stelle bezeichnenden Umschrift. Es wird
als Prägesiegel, Siegelmarke oder Farb-
druckstempel (aus Metall oder Gummi)
benutzt. Die Wappenfigur und die Um-
schrift werden mit dem Prägesiegel in er-
habener Prägung, in Siegelmarken in er-
habener Prägung auf blauem Grunde, mit
dem Farbdruckstempel in dunklem Flach-
druck dargestellt. Das kleine Landessie-
gel soll einen Durchmesser von 3,5 Zenti-
metern haben. Die Verwendung des klei-
nen Landessiegels von mehr als 3,5 Zenti-
metern Durchmesser bedarf der Geneh-
migung der jeweils fachlich zuständigen
obersten Landesbehörde. Die Verwen-
dung von kleineren Durchmessern ist zu-
gelassen, sofern das Wappen und die Um-
schrift erkennbar sind.

§ 7

Führen des Landessiegels

(1) Das große Landessiegel wird nur
von den obersten Landesbehörden und
den obersten Gerichten des Landes ge-
führt. Es wird von den obersten Landes-
behörden bei feierlichen Beurkundungen,
insbesondere bei der Ausfertigung von
Gesetzen, Verordnungen und Bestallun-
gen, von den obersten Gerichten des Lan-
des für die Ausfertigung von Urteilen und
den von der Präsidentin oder von dem
Präsidenten des Gerichts allgemein be-
stimmten Beschlüssen verwendet.

(2) Das kleine Landessiegel führen:

1. die wappenführenden Stellen nach § 1,

2. die Leiterinnen und die Leiter staatli-
cher Schulen und Hochschulen,

3. die von der Landesregierung bestell-
ten, zur Führung eines amtlichen Sie-
gels ermächtigten Urkundspersonen,

4. die Standesämter.*) FFN 17-45

Verordnung
über die Hoheitszeichen des Landes Hessen

(Hoheitszeichenverordnung)�*)

Vom 11. September 2014

Anlage
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§ 8

Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen

(1) Die jeweils fachlich zuständige
oberste Landesbehörde kann mit Zustim-
mung des für Grundsatzfragen der allge-
meinen Verwaltungsorganisation zustän-
digen Ministeriums Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, die der Aufsicht des Landes un-
terstehen, die Verwendung der Wappenfi-
gur des Landes in ihren Siegeln gestatten,
wenn sie landeswichtige Hoheitsaufga-
ben wahrnehmen.

(2) Im Falle des Abs. 1 sowie im Falle
von Gemeinden und Landkreisen, die
nach § 14 Abs. 2 Satz 3 der Hessischen
Gemeindeordnung und § 12 Abs. 2 Satz 3
der Hessischen Landkreisordnung in ih-
rem Siegel die Wappenfigur des Landes
führen, wird die Wappenfigur im unteren
Halbkreis des Siegels, die Bezeichnung
der siegelführenden Stelle im oberen
Halbkreis des Siegels angebracht. Für die
Gestaltung ist das Muster 8 der Anlage
maßgebend. Im Übrigen gelten für diese
Siegel die Vorschriften über das kleine
Landessiegel entsprechend.

§ 9

Herstellung und
Bezug des Landessiegels

(1) Das große Landessiegel kann nur
durch oder unter Aufsicht des Regie-
rungspräsidiums Gießen hergestellt wer-
den.

(2) Das kleine Landessiegel kann von
natürlichen oder juristischen Personen
des Privatrechts, die von dem Regierungs-
präsidium Gießen die Erlaubnis zur Her-
stellung des Landessiegels erhalten ha-
ben, bezogen und hergestellt werden. Die
Erlaubnis zur Herstellung wird auf Antrag
erteilt, wenn ein von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller nach Satz 1 her-
gestelltes Mustersiegel dem Muster 7
oder 8 der Anlage entspricht und diese
oder dieser ihr oder sein Einverständnis
mit den Herstellungsvorgaben schriftlich
erklärt hat.

(3) Wird über die Erteilung der Erlaub-
nis zur Herstellung des Landessiegels
nach § 9 Abs. 2 Satz 1 nicht innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten entschieden,
gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt § 42a
des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes.

(4) Das Verfahren nach § 9 Abs. 2 Satz 1
kann über eine einheitliche Stelle nach

Teil V Abschnitt 1a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewickelt
werden.

§ 10

Entscheidungen in Zweifelsfällen

Über das Recht zur Führung der Lan-
desdienstflagge, des Landessiegels oder
des Amtsschildes entscheidet in Zweifels-
fällen die jeweils fachlich zuständige
oberste Landesbehörde im Einvernehmen
mit dem für Grundsatzfragen der allge-
meinen Verwaltungsorganisation zustän-
digen Ministerium.

§ 11

Gestaltung

Für die Gestaltung der Landessiegel,
der Siegel nach § 8, der Amtsschilder und
der Landesdienstflagge sind die beige-
fügten Muster maßgebend.

§ 12

Aufhebung

Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung über die Landes-
dienstflagge vom 26. November 1949
(GVBl. S. 171)1),

2. die Verordnung über die Amtsschilder
der Landesbehörden vom 26. Novem-
ber 1949 (GVBl. S. 171)2), geändert
durch Gesetz vom 17. Dezember 1998
(GVBl. I S. 562),

3. die Verordnung über die Landessiegel
vom 29. März 1949 (GVBl. S. 38)3), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom
12. Oktober 2012 (GVBl. S. 336).

§ 13

Übergangsvorschriften

Vor Inkrafttreten der Verordnung be-
zogene Dienstsiegel und Amtsschilder
dürfen weiter verwendet werden. Abwei-
chend von Satz 1 können Dienstsiegel der
Standesämter mit der Umschrift „Der
Standesbeamte in …“ nur noch bis zum
31. Dezember 2015 verwendet werden.

§ 14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 11. September 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B e u t h

1) Hebt auf FFN 17-3
2) Hebt auf FFN 17-4
3) Hebt auf FFN 17-2
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Anlage 

Muster 2 ( gemeinsames Amtsschild mehrerer Dienststellen)

Schriftart für die Behördenbezeichnung bei den Amtsschildern vorzugsweise Arial  

Muster 3 (Landesdienstflagge)

Muster 4 (Standarte Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident)

Hessisches Ministerium des 
Innern und für Sport Hessisches Ministerium des 

Innern und für Sport 
Muster 1 (allgemeines Amtsschild) Hessisches Amt für Versorgung 

und Soziales 
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Muster 5 (Rechteckige Flagge für Dienstkraftwagen)

Muster 6 (großes Landessiegel)

Muster 7 (kleines Landessiegel) Muster 8 (Siegel mit Wappenfigur nach § 8)

Wappenfigur Nr. 1 Wappenfigur Nr. 2
= 22,5 Millimeter hoch = 17,5 Millimeter hoch

 
 



216 Nr. 15 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 6. Oktober 2014

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Ab-
kommen zur zweiten Änderung des Ab-
kommens über das Deutsche Institut für
Bautechnik vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 202) wird bekannt gegeben, dass das
Abkommen nach seiner Unterzeichnung
am 7. Mai 2014 am 1. Juni 2014  in Kraft
getreten ist.

Gleichzeitig tritt mit dem 2. DIBt-Än-
derungsabkommen § 4 der Verordnung
zur Regelung von Zuständigkeiten nach
dem Bauproduktengesetz, zur Anerken-
nung von Prüf-, Zertifizierungs- und Über-
wachungsstellen nach der Hessischen
Bauordnung (Bauwesen-Zustän dig keits-
verordnung – BauZV) vom 19. November
2012 (GVBl. S. 419), geändert durch Ver-
ordnung vom 5. Juli 2013 (GVBl. S. 510)
in Kraft.

*) FFN Anhang Staatsverträge

Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Abkommens zur zweiten Änderung des Abkommens

über das Deutsche Institut für Bautechnik (2. DIBt-Änderungsabkommen)�*)

Vom 25. August 2014

Wiesbaden, den 25. August 2014

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,  Ve r k e h r  u n d  L a n d e s e n t w i c k l u n g  

A l - Wa z i r
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